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Besteht für Nachkommen eines genetisch vorbelasteten Paares das hohe Risiko, an der klassi-

schen Form der Myotonen Dystrophie Typ 1 zu erkranken, kann im Einzelfall die Durchfüh-

rung einer Präimplantationsdiagnostik (PID) erlaubt sein. Das hat das Bundesverwaltungsge-

richt in Leipzig heute entschieden. 

Die Bayerische Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik lehnte die von der Klägerin 

beantragte Zustimmung zur Durchführung einer PID mit Bescheid vom 14.3.2016 ab. Zur Be-

gründung führte sie aus, eine PID dürfe nach dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) nur vor-

genommen werden, wenn das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit bestehe. Die-

se Voraussetzungen seien nicht gegeben. Bei dem Partner der Klägerin liege eine genetische 

Disposition für die Muskelerkrankung Myotone Dystrophie Typ 1 vor. Charakteristische 

Symptome seien Muskelsteifheit und eine langsam fortschreitende Muskelschwäche, insbe-

sondere der Gesichtsmuskeln, der Hals- und Nackenmuskulatur sowie der Muskulatur von 

Unterarmen und -schenkeln. Bei einer ganz beachtlichen Zahl von Patienten zeige sich die Er-

krankung aber erst im höheren Lebensalter. Für eine schwere kindliche Form des Krankheits-

bildes bestehe lediglich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, da sie in der Regel nur über die 

Mutter vererbt werde. Die auf Erteilung der Zustimmung gerichtete Klage ist vor dem Ver-

waltungsgericht München und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ohne Erfolg geblie-

ben. Der Verwaltungsgerichtshof hat angenommen, dass eine PID nur bei einer Erbkrankheit 

zulässig sei, die mindestens den Schweregrad der Muskeldystrophie vom Typ Duchenne 

(DMD) aufweise. Die DMD sei eine schwere und lebensbedrohende genetische Erkrankung, 

die progredient verlaufe und zu einem Muskelschwund führe, der in den meisten Fällen im 

jungen Erwachsenenalter zum Tod führe. Die bei dem Partner der Klägerin vorliegende klas-

sische Form der Myotonen Dystrophie Typ 1 erreiche nicht den Schweregrad der DMD. Die 

Betroffenen seien nicht schon in der Kindheit und im jungen Erwachsenenalter auf intensive 

Pflege im Alltag angewiesen und erreichten das fortgeschrittene Erwachsenenalter. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat der Revision der Klägerin stattgegeben und den beklagten 

Freistaat Bayern verpflichtet, ihren Antrag auf Durchführung einer PID zustimmend zu be-

werten. Die Klägerin hat gemäß § 3a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 S. 1 ESchG einen An-

spruch auf Erteilung der Zustimmung der Ethikkommission, weil für ihre Nachkommen das 

hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht. Hinsichtlich des Vorliegens dieser 



Voraussetzungen ist der Ethikkommission kein Beurteilungsspielraum eingeräumt. Ihre Ent-

scheidung unterliegt der vollen gerichtlichen Überprüfung. Davon ist auch der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof ausgegangen. Anders als der Verwaltungsgerichtshof angenommen 

hat, lässt sich aus der Vorschrift des § 3 ESchG über die verbotene Geschlechtswahl und der 

dortigen Einstufung der DMD als einer schwerwiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrank-

heit aber nicht ableiten, dass der Schweregrad der DMD auch Maßstab für die Bewertung ei-

ner Krankheit als schwerwiegend i.S.d. § 3a Abs. 2 S. 1 ESchG ist. Dagegen sprechen der un-

terschiedliche Wortlaut und Regelungszweck der beiden Normen. Nach der Gesetzesbegrün-

dung zu § 3a ESchG sind Erbkrankheiten insbesondere schwerwiegend, wenn sie sich durch 

eine geringe Lebenserwartung oder Schwere des Krankheitsbildes und schlechte Behandelbar-

keit von anderen Erbkrankheiten wesentlich unterscheiden. Über die Zulässigkeit der PID ist 

in jedem Einzelfall gesondert zu entscheiden. Wenn fraglich ist, ob die Erbkrankheit bereits 

wegen der genetischen Disposition eines Elternteils hinreichend schwer wiegt, sind auch mit 

dieser Disposition in Zusammenhang stehende weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, 

wie etwa der Umstand, dass die Eltern bereits ein Kind mit der schweren Erbkrankheit haben 

oder die Frau nach einer Pränataldiagnostik und ärztlichen Beratung einen Schwangerschafts-

abbruch gemäß § 218a Abs. 2 StGB hat vornehmen lassen, oder dass das Elternteil mit der ge-

netischen Disposition selbst hieran erkrankt ist. 

Danach liegen im Fall der Klägerin die Voraussetzungen des hohen Risikos einer schwerwie-

genden Erbkrankheit vor. Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs liegt die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Nachkommen der Klägerin und ihres Partners an der klassischen 

Form der Myotonen Dystrophie Typ 1 erkranken, bei 50 Prozent. Es handelt sich um eine 

multisystemische Erkrankung, die nicht nur die Skelettmuskulatur, sondern auch Auge, Herz, 

Zentralnervensystem und den Hormonhaushalt betreffen kann. Die Symptome beginnen in der 

Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Die Krankheit verläuft progredient. Betroffene ha-

ben mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Lebensgestaltung und einer geringeren Le-

benserwartung zu rechnen. Im Fall der Klägerin kommt hinzu, dass ihr Partner selbst deutli-

che Symptome der Erkrankung zeigt. 

Fußnote: Embryonenschutzgesetz - Auszug: 

§ 3 Verbotene Geschlechtswahl  

Wer es unternimmt, eine menschliche Eizelle mit einer Samenzelle künstlich zu befruchten, 

die nach dem in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom ausgewählt worden ist, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dies gilt nicht, wenn die Auswahl 

der Samenzelle durch einen Arzt dazu dient, das Kind vor der Erkrankung an einer Muskel-

dystrophie vom Typ Duchenne oder einer ähnlich schwerwiegenden geschlechtsgebundenen 

Erbkrankheit zu bewahren, … 



§ 3a Präimplantationsdiagnostik; …  

(1) Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem intrauterinen Transfer genetisch untersucht 

(Präimplantationsdiagnostik), wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

(2)1 Besteht auf Grund der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, oder 

des Mannes, von dem die Samenzelle stammt, oder von beiden für deren Nachkommen das 

hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit, handelt nicht rechtswidrig, wer zur Herbei-

führung einer Schwangerschaft mit schriftlicher Einwilligung der Frau, von der die Eizelle 

stammt, nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik 

Zellen des Embryos in vitro vor dem intrauterinen Transfer auf die Gefahr dieser Krankheit 

genetisch untersucht.2 Nicht rechtswidrig handelt auch … 

(3)1 Eine Präimplantationsdiagnostik nach Absatz 2 darf nur 

… 

2. nachdem eine interdisziplinär zusammengesetzte Ethikkommission an den zugelassenen 

Zentren für Präimplantationsdiagnostik die Einhaltung der Voraussetzungen des Absatzes 2 

geprüft und eine zustimmende Bewertung abgegeben hat und 

… 

vorgenommen werden. … 
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